
DELEGIERTE RICHTLINIE 2014/7/EU DER KOMMISSION 

vom 18. Oktober 2013 

zur Änderung — zwecks Anpassung an den technischen Fortschritt — des Anhangs IV der 
Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich einer Ausnahme 
für Blei in Loten, in der Beschichtung von Anschlüssen von elektrischen und elektronischen 
Komponenten und von Leiterplatten, in Verbindungen von elektrischen Kabeln, in 
Abschirmungen und ummantelten Steckverbindern zur Verwendung a) in Magnetfeldern 
innerhalb eines Radius von 1 m um das Isozentrum des Magneten von medizinischen Geräten 
für die Magnetresonanztomographie, einschließlich der für den Einsatz innerhalb dieses Bereichs 
konzipierten Patientenmonitore, oder b) in Magnetfeldern mit höchstens 1 m Abstand von den 
Außenflächen von Zyklotron-Magneten oder von Magneten für den Strahlentransport und die 

Strahlenlenkung in der Partikeltherapie 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Par
laments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der 
Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und 
Elektronikgeräten ( 1 ), insbesondere auf Artikel 5 Absatz 1 Buch
stabe a, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Gemäß der Richtlinie 2011/65/EU ist die Verwendung 
von Blei in in den Verkehr gebrachten Elektro- und Elek
tronikgeräten verboten. 

(2) Blei wird derzeit in Loten, in der Beschichtung von An
schlüssen von elektrischen und elektronischen Kom
ponenten und von Leiterplatten, in Verbindungen von 
elektrischen Kabeln, in Abschirmungen und in umman
telten Steckverbindern eingesetzt, die zum einen in Mag
netfeldern innerhalb eines Radius von 1 m um das Iso
zentrum des Magneten von medizinischen Geräten für 
die Magnetresonanztomographie, einschließlich der für 
den Einsatz innerhalb dieses Bereichs konzipierten Patien
tenmonitore, und zum anderen in Magnetfeldern mit 
höchstens 1 m Abstand von den Außenflächen von Zy
klotron-Magneten oder von Magneten für den Strahlen
transport und die Strahlenlenkung in der Partikeltherapie 
verwendet werden. 

(3) Derzeit gibt es für die obengenannten Verwendungen 
von Blei keine wissenschaftlich und technisch praktika
blen und hinreichend zuverlässigen Substitutionsproduk
te. Die Hersteller benötigen mehr Zeit für die Suche nach 
zuverlässigen und sicheren bleifreien Lösungen. 

(4) Die Richtlinie 2011/65/EU ist daher entsprechend zu 
ändern — 

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 

Artikel 1 

Anhang IV der Richtlinie2011/65/EU wird entsprechend dem 
Anhang dieser Richtlinie geändert. 

Artikel 2 

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen und veröffentlichen bis zum 
letzten Tag des sechsten Monats nach Inkrafttreten dieser Richt
linie die Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die erforderlich 
sind, um dieser Richtlinie nachzukommen. Sie übermitteln der 
Kommission unverzüglich den Wortlaut dieser Vorschriften. 

Wenn die Mitgliedstaaten diese Vorschriften erlassen, nehmen 
sie in den Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der 
amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die Mit
gliedstaaten regeln die Einzelheiten der Bezugnahme. 

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut 
der wichtigsten einzelstaatlichen Rechtsvorschriften mit, die sie 
auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen. 

Artikel 3 

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffent
lichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Artikel 4 

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Brüssel, den 18. Oktober 2013 

Für die Kommission 
Der Präsident 

José Manuel BARROSO
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( 1 ) ABl. L 174 vom 1.7.2011, S. 88.



ANHANG 

In Anhang IV der Richtlinie 2011/65/EU wird folgende Nummer 27 angefügt: 

„27. Blei 

— in Loten, 

— in der Beschichtung von Anschlüssen von elektrischen und elektronischen Komponenten und von Leiter
platten, 

— in Verbindungen von elektrischen Kabeln, Abschirmungen und ummantelten Steckverbindern 

zur Verwendung 

a) in Magnetfeldern innerhalb eines Radius von 1 m um das Isozentrum des Magneten von medizinischen 
Geräten für die Magnetresonanztomographie, einschließlich der für den Einsatz innerhalb dieses Bereichs 
konzipierten Patientenmonitore, oder 

b) in Magnetfeldern mit höchstens 1 m Abstand von den Außenflächen von Zyklotron-Magneten oder von 
Magneten für den Strahlentransport und die Strahlenlenkung in der Partikeltherapie. 

Läuft am 30. Juni 2020 ab.“
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